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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Rund ein Jahr, nachdem sich der Ständerat ausführlich mit der Reform der
Altersvorsorge 2020 beschäftigt hatte, lag der Ball beim Nationalrat. Die
Aufmerksamkeit war gross, das SRF übertrug die Eintretensdebatte live. Nationalrat
Aeschi (svp, ZG) stellte einen Antrag, die Vorlage in verschiedenen Teilen zu beraten und
damit dem Volk die Möglichkeit zu geben, einzeln zu den Reformelementen Stellung zu
nehmen. In einem ersten Paket sollen demnach die gemäss dem Antragsteller
unbestrittenen Elemente wie die Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre
oder die Flexibilisierung des Referenzalters behandelt werden. Die übrigen Fragen
sollten an die Kommission zurückgewiesen werden, die diese in einem zweiten und
dritten Massnahmenpaket weiterführen sollte. Nach dem „voraussehbaren Nein an der
Urne” – so der Antragsteller – wüsste man sonst wieder nicht, welche Elemente das Volk
befürworte, respektive ablehne. Der Freiburger Nationalrat Jean-François Steiert (sp,
FR) hingegen argumentierte, dass durch diese „Salamitaktik” das Rentenalter der
Frauen angehoben würde, ohne dass ihre durchschnittlich um CHF 250'000 tiefere
Rente kompensiert werde. Dies könne lediglich durch die Behandlung der Vorlage als
Gesamtpaket verhindert werden. Der Nationalrat lehnte den hauptsächlich von
Parlamentarierinnen und Parlamentariern der SVP unterstützten Antrag Aeschi mit 54
zu 129 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) ab.

Die Eintretensdebatte war geprägt von der Abstimmung zur AHVplus-Initiative, die nur
Tage zuvor mit 41 zu 59 Prozent abgelehnt worden war. Insbesondere wurde darüber
gestritten, ob dieses „Nein” als allgemeine Ablehnung einer Erhöhung der AHV-Rente –
als welche sie zum Beispiel Bruno Pezzatti (fdp, ZG) oder Lorenz Hess (bdp, BE)
darstellten – verstanden werden kann oder nicht. In der Detailberatung, bei der die
Vorlage in sieben thematischen Blöcken behandelt wurde, schuf der Nationalrat
zahlreiche Differenzen zum Ständerat. Im ersten Block wurden insbesondere das
Referenzalter und die Flexibilisierung des Rentenalters sowie die Bestimmungen zur
Berechnung der AHV-Rente behandelt. Besonders umstritten war hier die Frage der
Erhöhung des Referenzalters für Frauen. Zwei Minderheiten Feri (sp, AG) beantragten
dem Nationalrat, auf diese Erhöhung zu verzichten, was die Antragstellerin damit
begründete, dass Männer beim flexiblen Rentenalter bevorzugt würden, weil Frauen ihr
Leben lang unbezahlte Arbeit leisteten und für die bezahlte Arbeit schlechter entlohnt
würden. Dies solle durch die Beibehaltung des Referenzalters von 64 Jahren für Frauen
anerkannt werden. Der Nationalrat entschied sich jedoch mit 137 zu 57 Stimmen (0
Enthaltungen) für die Angleichung des Referenzalters der Frauen auf 65 Jahre, wobei
sich – im Unterschied zum Ständerat – die SP- und Grünen-Fraktionen geschlossen
gegen die Erhöhung aussprachen. 

Im zweiten Block unterschieden sich die Mehrheiten im Nationalrat mehrmals von
denjenigen im Ständerat: So beschloss der Nationalrat, Personen mit Anrecht auf
Altersrenten keine Kinderrenten auszuzahlen sowie Witwen- und Witwerrenten nur
noch auszubezahlen, wenn eine Person ein Kind mit Anspruch auf Waisenrente hat. Die
Waisenrenten an Pflegekinder schränkte er insofern ein, als sie in Zukunft nur noch
ausbezahlt werden, wenn die Pflegekinder ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt
in der Schweiz haben.

Hitzig diskutiert wurde vor allem der dritte Block, in dem sich der Nationalrat der
Zusatzfinanzierung der AHV, dem Interventionsmechanismus und dem Bundesbeitrag –
gemäss Ruth Humbel (cvp, AG) die Kernpunkte der Vorlage – widmete. Den
Bundesbeitrag legte der Nationalrat bei 20 Prozent der jährlichen Ausgaben der
Versicherung fest, während sich der Ständerat noch für den bisherigen Betrag von 19.55
Prozent ausgesprochen hatte. Diese Erhöhung machte eine Abstimmung zur
Schuldenbremse nötig, wobei das qualifizierte Mehr erreicht wurde. Anschliessend
folgten die Abstimmungen zum Sargnagel der Vorlage, wie es wiederum Ruth Humbel
formuliert hatte: dem Interventionsmechanismus. Zur Überwachung des finanziellen
Gleichgewichts lagen verschiedene Massnahmen vor. So stand eine Zustimmung zum
Beschluss des Ständerats – also zu einer einstufigen Verpflichtung zu nicht-
automatischen Stabilisierungsmassnahmen, wenn der Stand des AHV-Ausgleichsfonds
unter 80 Prozent einer Jahresausgabe sinken sollte – (Mehrheit der SGK-NR), eine

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Ergänzung dieses einstufigen Vorgehens durch einen automatischen Solidaritätsbeitrag
der Rentner und Rentnerinnen sowie durch eine temporäre Beitragserhöhung
(Minderheit I Humbel), eine Ergänzung durch eine automatische Erhöhung des
Referenzalters pro Kalenderjahr um 6 Monate auf maximal 24 Monate (Minderheit III de
Courten (svp, BL)) sowie eine gänzliche Streichung des Interventionsmechanismus
(Minderheit II Weibel (glp, ZH)) zur Debatte. Der Einzelantrag Pezzatti (fdp, ZG) sah
zudem vor, den Interventionsmechanismus in eine separate Vorlage auszulagern, um
die Gesamtvorlage nicht zu gefährden. Die Minderheit II (Weibel), geschlossen
unterstützt von der BDP und GLP, war gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag
chancenlos (180 zu 14 Stimmen). Dieser unterlag jedoch genauso wie die Minderheiten I
(Humbel, unterstützt von SP, GPS, CVP und BDP) und III (de Courten, unterstützt von der
SVP) dem Mehrheitsantrag (grösstenteils unterstützt von FDP und SVP). Vor die Wahl
gestellt, den Interventionsmechanismus im Rahmen der Altersvorsorge 2020 oder in
einer separaten Vorlage umzusetzen, entschied sich der Nationalrat grossmehrheitlich
für letztere Option und nahm den Einzelantrag Pezzatti mit 187 zu 9 (GLP- oder CVP-)
Stimmen an. Als letzte Frage dieses Blocks wurde die maximal mögliche Höhe der
Anhebung der Mehrwertsteuersätze behandelt. Hier schwankten die Vorschläge
zwischen 0.3 Prozentpunkten (Minderheit II Frehner (svp, BS)), 0.6 Prozentpunkten
(Mehrheit der SGK-NR) und 1 Prozentpunkt (Ständerat, Minderheit I Humbel). Der
Nationalrat entschied sich für den Mittelweg und schuf mit der Erhöhung um 0.6
Prozentpunkte erneut eine Differenz zum Ständerat. 

Der vierte Block umfasste Massnahmen in der zweiten Säule, konkret den
Mindestumwandlungssatz und die Ausgleichsmassnahmen im BVG. Dabei pflichtete der
Nationalrat dem Erstrat mit 141 zu 51 Stimmen (3 Enthaltungen) gegen den Willen der SP
und der Grünen deutlich bei und senkte den Mindestumwandlungssatz von 6.8 auf 6
Prozent. Um eine Kompensation des tieferen Umwandlungssatzes innerhalb des BVG zu
ermöglichen, entschied sich der Nationalrat relativ knapp zur Abschaffung des
Koordinationsabzugs (100 zu 89 Stimmen bei 7 Enthaltungen) sowie für eine Reduktion
der gestaffelten Altersgutschriften auf zwei Ansätze (25-44: 9%, 45-Referenzalter:
13.5% des versicherten Lohns). Letztere soll zusätzlich der Diskriminierung älterer
Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt entgegenwirken. Hingegen verzichtete er trotz
Anpassung des Mindestumwandlungssatzes auf eine Garantie des Leistungsniveaus der
Übergangsgeneration (Personen über 40 (Bundesrat) respektive 50 Jahren (Ständerat))
im Rahmen des Sicherheitsfonds. 

Im fünften Block standen die Ausgleichsmassnahmen in der AHV sowie der
Ehepaarplafonds zur Debatte. Bei der Höhe der Vollrenten sprach sich der Nationalrat
für die Beibehaltung des geltenden Rechts aus und schuf damit eine gewichtige
Differenz zum Ständerat, der die Altersrente als Kompensation für die Reduktion des
Umwandlungssatzes um 70 Franken erhöhen wollte. Auch die Erhöhung des
Ehepaarplafonds von 150 auf 155 Prozent (Ständerat, Minderheiten I (Humbel) und IV
(Feri)) respektive auf 160 Prozent (Minderheit II Humbel), die sowohl von Befürwortern
als auch von Gegnern im Nationalrat als Reaktion auf die Volksinitiative gegen die
Heiratsstrafe empfunden wurde, lehnte die grosse Kammer ab. Um dem
Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern gerecht zu werden, hatte die Mehrheit
der SGK-NR zudem vorgeschlagen, die Summe der Erwerbseinkommen der Frauen mit
einem Zuschlag zu belegen, „der dem nach objektiven Kriterien nicht erklärbaren Anteil
am allgemeinen Lohnunterschied entspricht”. Dies scheiterte jedoch am Widerstand
von FDP.Die Liberalen und SVP sowie vereinzelten anderen Parlamentarierinnen und
Parlamentariern. 

Der sechste Block beinhaltete institutionelle Massnahmen, der siebte Block weitere zu
klärende Details. Hier entschied sich der Nationalrat unter anderem dafür,
Risikobeiträge nach individuellen Grundsätzen zu berechnen (139 zu 53 bei 1
Enthaltung), während der Ständerat einen Passus zu kollektiven Grundsätzen ergänzt
hatte. Des Weiteren lehnte der Nationalrat eine Erhöhung der Beiträge der
Selbständigerwerbenden mit 129 zu 65 Stimmen ab.

In den Gesamtabstimmungen zu den drei Vorlagen (Bundesgesetz über die Reform der
Altersvorsorge 2020, Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer und Bundesbeschluss über die Wahrung des finanziellen
Gleichgewichts der AHV) zeigten sich nur die FDP.Die Liberalen und die Grünliberalen
mit allen drei Vorlagen einverstanden. Die Reform der Altersvorsorge 2020 lehnten die
Fraktionen der SP und der Grünen in der Gesamtabstimmung ab, da der Nationalrat
gemäss Silvia Schenker (sp, BS) in den letzten Tagen ein Massaker angerichtet habe.
Auch bei der CVP- und BDP-Fraktion fand die Vorlage kaum noch Zustimmung, ein
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Grossteil von ihnen enthielt sich der Stimme. Die Zusatzfinanzierung der AHV durch
eine Mehrwertsteuererhöhung hingegen wurde von einer Minderheit der SVP-Fraktion
abgelehnt, die meisten übrigen SVP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier
enthielten sich zusammen mit denjenigen der SP und der Grünen der Stimme. Am
umstrittensten war der Bundesbeschluss zum finanziellen Gleichgewicht der AHV, bei
dem es um den Interventionsmechanismus ging: Hier standen sich 99 Ja-Stimmen aus
der SVP-, FDP- und GLP-Fraktion und 90 Nein-Stimmen aus der SP-, CVP-, GPS- und
Teilen der BDP-Fraktion gegenüber. Somit entschied sich der Nationalrat auch hier
insgesamt knapp für die zuvor beschlossenen Änderungen. 1

Ergänzungsleistungen (EL)

2014 beantragte Bruno Pezzatti (fdp, ZG) mittels einer Motion, dass der Bezug von
Ergänzungsleistungen den Ausländerbehörden gemeldet werde, da die
Migrationsbehörden wissen müssten, ob jemand über ausreichende finanzielle Mittel
verfüge, um für sich und seine oder ihre Familie zu sorgen. Der Bezug von
Ergänzungsleistungen sei diesbezüglich aussagekräftig. Nachdem Silvia Schenker (sp, BS)
die vom Bundesrat zur Annahme empfohlene Motion bekämpft hatte, stimmte der
Nationalrat in der Sommersession 2016 mit 133 zu 51 Stimmen für das Anliegen. 
In Übereinstimmung mit dem Antrag der SGK-SR, die Motion abzulehnen, weil der
Bundesrat den darin enthaltenen Auftrag bereits im Rahmen der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative erfüllt habe, sprach sich der Ständerat hingegen
stillschweigend gegen die Motion aus. 2

MOTION
DATUM: 21.09.2016
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die Reform der
Ergänzungsleistungen, die er ob ihrer Länge in drei Blöcke unterteilte. Er schuf
zahlreiche Differenzen zum Ständerat, insbesondere bezüglich der Voraussetzungen für
den EL-Bezug. So beantragte die SGK-NR die Einführung einer Vermögensschwelle in
der Höhe von CHF 100'000 für Alleinstehende, CHF 200'000 für Verheiratete und CHF
50'000 bei Kindern: Übersteigt das Vermögen diese Schwelle, sollen keine
Ergänzungsleistungen beantragt werden können. Davon ausgeschlossen sollen jedoch
von den Betroffenen oder ihren Partnern bewohnte Liegenschaften sein, sofern die
Betroffenen ein hypothekarisch gesichertes Darlehen zulasten des Wohneigentums und
zugunsten der EL-Stelle aufnehmen. Silvia Schenker (sp, BS) sprach sich in ihrem
Minderheitsantrag gegen eine solche Änderung aus – nicht weil sie eine
Vermögensschwelle prinzipiell ablehne, sondern weil dieser Antrag nicht in der
Vernehmlassung war und daher noch zahlreiche Fragen dazu offen seien. Mit dieser
Ansicht standen die SP- und die Grünen-Fraktion jedoch alleine da, mit 137 zu 52
Stimmen nahm der Nationalrat die Einführung einer Vermögensschwelle an. Eine
weitere Differenz bei den Voraussetzungen schuf der Nationalrat, indem er gegen zwei
Minderheitsanträge einem Antrag der SGK-NR folgte, wonach ein Verbrauch von mehr
als 10 Prozent des Vermögens pro Jahr ab Entstehung des Anspruchs auf EL bei der IV,
bei der AHV ab zehn Jahren vor der Pensionierung, als Vermögensverzicht gelten solle,
sofern der Verbrauch „ohne wichtigen Grund“ erfolge (94 zu 86 Stimmen bei 9
Enthaltungen; 136 zu 53 Stimmen bei 1 Enthaltung). Für den Bezug von
Ergänzungsleistungen beantragte die Mehrheit der SGK-NR überdies eine zehnjährige
Karenzfrist, während der sich die Betroffenen ununterbrochen in der Schweiz
aufgehalten haben müssen. Es setzte sich jedoch eine Minderheit I Aeschi durch, die
den Bezug stattdessen von einer mindestens zehnjährigen Beitragsdauer in die AHV
abhängig machen wollte (104 zu 83 Stimmen, 4 Enthaltungen). 

Auch bezüglich der anerkannten Ausgaben schuf der Nationalrat einige Differenzen zum
Schwesterrat. Gegen eine Minderheit Feri  nahm er den Vorschlag der SGK-NR auf
Reduktion der Finanzierung des allgemeinen Lebensbedarfs für Kinder unter zwölf
Jahren sowie ab dem zweiten Kind um ein Sechstel an (137 zu 53 Stimmen). Bezüglich
der Mietzinsen bestätigte der Nationalrat zwar die vom Ständerat beschlossene
Schaffung verschiedener Regionen, strich jedoch auf Antrag einer Minderheit II Pezzatti
die dritte Region und reduzierte die vom Ständerat beschlossenen Beträge zur
Erstattung von Mietzinsen für Alleinstehende sowie für zusätzliche im Haushalt lebende
Personen (139 zu 53 Stimmen). Deutlich löste der Rat für den Antrag auch die
Ausgabenbremse (187 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen). Der Nationalrat stimmte auch
dem Antrag der Minderheit Clottu zu (102 zu 90 Stimmen), wonach diese Mietzins-
Beträge von den Kantonen um 10 Prozent gekürzt werden können und der Bundesrat
die Einteilung überprüfen muss, wenn sich der Mietpreisindex um 10 Prozent verändert.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Eine Minderheit Quadranti hatte diesbezüglich eine regelmässige Überprüfung nach
zwei Jahren gefordert, war jedoch deutlich gescheitert (133 zu 58 Stimmen, 1
Enthaltung). Stark umstritten war im Ständerat die Frage gewesen, welche Kosten bei
den Krankenkassenprämien angerechnet werden sollen. Dabei wurden vier
verschiedene Optionen diskutiert: Die Mehrheit der SGK-NR wollte dem Bundesrat
folgen und die kantonalen Durchschnittsprämien anrechnen, solange diese die
effektiven Kosten nicht übersteigen; der Ständerat hatte entschieden, die Prämie des
drittgünstigsten Krankenversicherers im Kanton zu vergüten; eine Minderheit I Carobbio
befürwortete die Auszahlung von Durchschnittsprämien, selbst wenn diese die
effektiven Kosten aufgrund von Prämienverbilligungen übertreffen; und eine Minderheit
II Humbel setzte auf die massgebende Prämie des Kantons. Letztere Option setzte sich
gegen den Antrag der Kommissionsmehrheit durch (138 zu 53 Stimmen), nachdem
dieser zuvor gegenüber der Minderheit I bevorzugt worden war (138 zu 53 Stimmen).
Nicht nur auf der Ausgaben-, auch auf der Einkommensseite nahm die grosse Kammer
Korrekturen vor: Zwar war man sich mit dem Ständerat darüber einig, dass das
Erwerbseinkommen von Ehegattinnen und -gatten, die selber keine Rente beziehen,
stärker angerechnet werden soll als bisher. Der Nationalrat folgte jedoch entgegen dem
Antrag der Minderheit Barrile, die wie der Ständerat nur 80 Prozent anrechnen wollte,
der Kommissionsmehrheit: Neu soll das Einkommen der Ehepartner vollständig
angerechnet werden (103 zu 87 Stimmen bei 1 Enthaltung). 

Bezüglich der Finanzierung der EL respektive der Massnahmen zur Reduktion der
Anzahl EL-Bezügerinnen und -Bezüger hatte sich im Ständerat die Frage nach der
Möglichkeit auf Kapitalbezug in der zweiten Säule als besonders umstritten gezeigt.
Anders als der Erstrat wollte die Mehrheit der SGK-NR den Versicherten die Möglichkeit
offenlassen, ihre Pensionskassengelder zur Hälfte als Kapitalabfindung zu beziehen.
Dagegen wehrte sich eine Minderheit I Humbel, die dem Ständerat folgen wollte,
während eine Minderheit II Sauter das geltende Recht, das den Bezug eines Viertels des
Altersguthabens als Kapitalleistung erlaubt, bevorzugte. Letztere Position setzte sich in
der grossen Kammer deutlich durch (Mehrheit vs. Minderheit I: 139 zu 49 Stimmen bei 1
Enthaltung; Mehrheit vs. Minderheit II: 14 zu 170 Stimmen bei 4 Enthaltungen). Um
jedoch der im Ständerat vielfach betonten erhöhten Gefahr, durch einen Kapitalbezug
später auf Ergänzungsleistungen angewiesen zu sein, zu reduzieren, beantragte die
Kommissionsmehrheit, die Leistungen bei einem teilweisen oder vollständigen
Kapitalbezug um 10 Prozent pro Jahr zu kürzen. Der Nationalrat unterstützte diesen
Antrag gegen zwei Minderheitsanträge (106 zu 83 Stimmen; 119 zu 66 Stimmen bei 1
Enthaltung). Auch bei der Auszahlung der Pensionskassengelder für Firmengründungen
schuf die grosse Kammer eine Differenz zum Ständerat, indem sie einem
Minderheitsantrag de Courten folgte, der keine Einschränkungen der Auszahlungen
beabsichtigte. Deutlich sprach sich die grosse Kammer auch für einen
Minderheitsantrag Humbel aus, wonach rechtmässig bezogene Leistungen aus dem
Nachlass der Leistungsbezügerinnen und -bezüger – bei Ehepaaren aus dem Nachlass
des Zweitverstorbenen – zurückzuerstatten seien, sofern und inwieweit dieser CHF
50'000 übersteige (181 zu 7 bei 1 Enthaltung).

In der Gesamtabstimmung nahm der Rat seine neue Version zur Reform der
Ergänzungsleistungen mit 125 zu 53 Stimmen bei 13 Enthaltungen an. Unzufrieden
zeigten sich die SP- und die Grünen-Fraktion, während sich ein Drittel der CVP-
Fraktion sowie einzelne Mitglieder der GLP- und der BDP-Fraktion der Stimme
enthielten. 3

Berufliche Vorsorge

Nachdem beide Kommissionen ihr im Jahr 2012 Folge gegeben hatten, gelangte eine
parlamentarische Initiative Pelli (fdp, TI) zu einer Änderung des Zivilgesetzbuches (ZGB)
in der Herbstsession 2014 in den Nationalrat. Der Vorstoss bezweckt eine Stärkung der
Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen durch einen Abbau von Vorschriften. Das
ZGB unterstellt die Fonds unter zahlreiche Bestimmungen des Gesetzes über die
berufliche Vorsorge BVG. Bei der Beratung und dem Beschluss des BVG sei aber kaum
an den speziellen Charakter der Fonds gedacht worden, weshalb sich der administrative
Aufwand für deren Unterhalt stark erhöhe. Dieser massive Aufwand bringe viele
Stiftungsräte dazu, ihren Fonds zu liquidieren, was aus sozialer und
volkswirtschaftlicher Sicht nicht wünschenswert sei. Der Vorstoss listet konkret jene
Bestimmungen auf, die für Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen zukünftig nicht
mehr anwendbar sein sollen. Die Subkommission BVG der Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR) hatte nach Beratungen mit den

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.09.2014
FLAVIA CARONI

01.01.90 - 01.01.20 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



betroffenen Kreisen und der Bundesverwaltung einen Erlassentwurf ausgearbeitet, den
die Kommission einstimmig angenommen und in die Vernehmlassung geschickt hatte.
Nach mehrheitlich positiven Antworten wurden nur noch kleine Änderungen
vorgenommen und das Resultat dem Bundesrat vorgelegt. Dieser hiess den Entwurf
grundsätzlich gut, da er bestehende Rechtsunsicherheiten beseitige und zum Erhalt der
Wohlfahrtsfonds beitrage. Er beantragte jedoch, die Transparenzbestimmungen auch
weiterhin auf Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen anzuwenden und regte an, die
Rahmenbedingungen für die Steuerbefreiung der Fonds zu präzisieren. Aufgrund
zeitlich eng beieinander liegender Termine war es der SGK nicht möglich gewesen, alle
Vorschläge des Bundesrates bis zur Parlamentsdebatte zu beraten, weshalb der
Sprecher auf die Möglichkeit der weiteren Abklärung und Bearbeitung durch die
Kommission des Zweitrats hinwies. Eintreten war unbestritten. In der Detailberatung
wurden drei Minderheitsanträge gestellt, zwei von Silvia Schenker (sp, BS) und einer von
Bruno Pezzatti (fdp, ZG), welche beim Rat allesamt keine Zustimmung fanden. Anlass zur
Diskussion bot das Verhältnis zur AHV: Die Kommissionsmehrheit strebte an, dass nur
jener Personenkreis, der der AHV unterstellt ist, von Leistungen aus den
Wohlfahrtsfonds profitieren kann. Damit sollte eine Umgehung des drei-Säulen-Prinzips
verhindert werden, da Wohlfahrtsfonds zur beruflichen Vorsorge und somit zur 2. Säule
gehören. Die Minderheit Pezzatti hatte sich aus Vereinfachungsgründen für eine
Streichung der entsprechenden Bestimmung ausgesprochen, was der Rat mit 94 zu 83
Stimmen ablehnte. Für Annahme des Minderheitsantrags setzten sich die Fraktionen
der SVP, FDP und BDP ein. Der erste Minderheitsantrag Schenker griff das
Transparenzthema auf und plädierte für die Version des Bundesrates. Die
Kommissionsmehrheit hatte sich dafür ausgesprochen, die Transparenzbestimmungen
nicht auf der Liste jener Bestimmungen zu führen, die für die Wohlfahrtsfonds nach wie
vor gelten sollten, denn die Einhaltung des Transparenzstandards generiere einen
überproportionalen administrativen Aufwand. Mit ihrem zweiten Antrag forderte die
Minderheit, dass Wohlfahrtsstiftungen mit Ermessensleistungen, um steuerbefreit zu
werden, den Grundsatz der Angemessenheit und Gleichbehandlung berücksichtigen
müssen. Dies sei nicht nur aus Fairnessgründen wichtig, sondern insbesondere im
Zusammenhang mit dem Fatca-Abkommen zwischen der Schweiz und den USA relevant,
da die Wohlfahrtsfonds ansonsten von den USA als Mittel zum Steuermissbrauch
verstanden werden könnten. Es gelte, eine Infragestellung des Abkommens für alle
Vorsorgeeinrichtungen zu verhindern. Auch in diesem Punkt ging die Minderheit mit
dem Bundesrat einig. Die Kommissionsmehrheit betonte dagegen, ihr würde betreffend
Fatca das nötige Fachwissen fehlen – dieses liege bei der Kommission für Wirtschaft
und Abgaben (WAK) – und man wolle die Beurteilung deshalb dem Zweitrat überlassen.
Die Minderheitsanträge wurden mit 129 zu 59 bzw. 130 zu 59 Stimmen abgelehnt, wobei
sich jeweils die bürgerlichen Fraktionen gegen Links-grün durchsetzten. In der
Gesamtabstimmung sprachen sich 133 Nationalratsmitglieder für den Entwurf aus. Es
gab keine Gegenstimmen und der Beschluss gilt damit als einstimmig, obwohl sich 55
Mitglieder aus der SP- und der grünen Fraktion der Stimme enthielten. Die Beratung im
Ständerat wird für das Jahr 2015 erwartet. 4

Im April 2019 lancierte das Komitee «Vorsorge Ja – aber fair» die Volksinitiative «Für
eine generationengerechte Altersvorsorge (Vorsorge Ja – aber fair)». Sie verlangt als
allgemeine Anregung, dass die finanzielle Stabilität von AHV und beruflicher Vorsorge
langfristig und «unter Wahrung der Generationengerechtigkeit» sichergestellt wird. Die
Altersrenten der beruflichen Vorsorge sollen demnach laufend an Anlageerträge,
Anlagerisiko, Demografie und Teuerung angepasst werden. Auch laufende Altersrenten
der beruflichen Vorsorge sollen «in moderaten Schritten» gesenkt oder erhöht werden
können. Überdies soll die berufliche Vorsorge weiterhin im Kapitaldeckungsverfahren
erfolgen müssen und die Leistungen nicht nach Nominalwert der Rente, sondern zur
Sicherung des Lebensstandards festgelegt werden. Zudem soll das Referenzrentenalter
unter Berücksichtigung der Lebenserwartung regelmässig angepasst werden.
Kopf des Komitees ist Josef Bachmann, der 17 Jahre lang Geschäftsführer der
Pensionskasse des Beratungsunternehmens PWC war, bevor er in Rente ging. Diese
Pensionskasse war es auch, die ein Modell schaffen wollte, bei dem die laufenden
Renten – wie in der Initiative vorgesehen – hätten steigen oder sinken können, damit
jedoch vor Bundesgericht scheiterte. Bachmann begründete seine Initiative damit, dass
die ursprüngliche Idee der Pensionskasse, dass jeder sein eigenes Alterskapital anspart,
heute nicht mehr gegeben sei. Stattdessen subventionierten die Aktiven die Renten der
Pensionierten. Zukünftig sollten die Renten daher wenn nötig reduziert werden, wobei
Rentnerinnen und Rentner mit zu tiefer Rente durch Ergänzungsleistungen unterstützt
werden sollten. Die übrigen Mitglieder des Komitees seien gemäss Bachmann Personen,
«die sich beruflich oder ehrenamtlich mit Pensionskassen beschäftigen», darunter
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auch die Nationalräte Franz Grüter (svp, LU), Bruno Pezzatti (fdp, ZG), Thomas Weibel
(glp, ZH) und der ehemalige Nationalrat Toni Bortoluzzi (svp, ZH). 
Auf grosse Ablehnung stiess das Anliegen beim Gewerkschaftsbund, da viele
Rentnerinnen und Rentner auf eine sichere und fixe Rente angewiesen seien. Diese
«verantwortungslose Initiative» greife das Fundament der Pensionskassen an. Diese
dienten nämlich auch dazu, die Schwankungen der Kapitalmärkte langfristig über alle
Versicherten zu verteilen. Auch der Pensionskassenverband Asip zeigte sich nicht
begeistert von der Initiative und nannte sie eine Gefahr für die Verlässlichkeit des
Systems. 
Die Sammelfrist dauert vom 2. April 2019 bis zum 2. Oktober 2020. 5

Private Vorsorge

Eine Motion Pezzatti (fdp, ZG) wollte mit einem Ausbau der Säule 3a die
Eigenverantwortung in der Altersvorsorge stärken, indem die maximalen jährlichen
Steuerfreibeträge für Einzahlungen in die gebundene Vorsorge deutlich erhöht  werden
sollten. Begründet wurde das Anliegen mit der schwierigen Situation der ersten und
zweiten Säule. Zudem würde eine Stärkung der dritten Säule junge Familien beim Kauf
eines Eigenheims unterstützen, ohne dabei Lücken in die berufliche Vorsorge zu
reissen, so der Motionär. Der Bundesrat sprach sich gegen die Motion aus: Bereits
heute nähme nur ein Drittel der Steuerpflichtigen überhaupt einen Abzug für Säule 3a-
Beiträge vor, weniger als zehn Prozent seien in der Lage, den vollen Abzug geltend zu
machen. Eine Erhöhung des Freibetrages käme damit ausschliesslich
einkommensstarken Haushalten zugute. Zudem bemesse sich der Maximalabzug anhand
des Mischindexes an der Lohn- und Preisentwicklung, und nicht zuletzt würde ein
Aufstocken der Freibeträge jährliche Mindereinnahmen von CHF 240 Mio. für die
Bundeskasse bedeuten. Der Nationalrat behandelte das Geschäft in der
Frühjahrssession 2014 und nahm die Motion mit 94 zu 85 Stimmen ohne Enthaltungen
gegen den Widerstand der links-grünen und grünliberalen Fraktionen an. In der
Herbstsession gelangte der Vorstoss in den Ständerat, wo eine knappe
Kommissionsmehrheit sich für seine Ablehnung aussprach. Eine Minderheit Keller-
Sutter (fdp, SG) beantragte die Annahme. Die Minderheitssprecherin argumentierte, der
Erfolg der Strategie Altersvorsorge 2020 sei noch ungewiss und eine erweiterte private
Vorsorge daher notwendig. Weiter könnte eine Steuererleichterung die
Erwerbsbeteiligung von Frauen als Zweitverdienerinnen fördern, da sie
Schwelleneffekte abmindere. Ausschlaggebend sei jedoch die Absicht des Bundesrats,
den Kapitalbezug aus der 2. Säule zwecks Erwerbs von Wohneigentum einzuschränken,
weshalb dieses nur noch über die 3. Säule finanziert werden könne. Die kleine Kammer
folgte schliesslich ihrer Kommissionsmehrheit mit 26 zu 12 Stimmen bei 3 Enthaltungen
und verwarf die Motion. 6

MOTION
DATUM: 10.03.2014
FLAVIA CARONI

Krankenversicherung

In der Frühjahrssession 2014 befasste sich der Ständerat erneut mit dem Entwurf für
ein Bundesgesetz zur Aufsicht über die soziale Krankenversicherung. Im Vorjahr hatte
die kleine Kammer als Erstrat einen vom Entwurf des Bundesrates abweichenden
Entschluss gefasst. Danach hatte die grosse Kammer, in der eine Mehrheit eine
Überregulierung des Krankenversicherungsmarktes befürchtete, beschlossen, das
Geschäft an den Bundesrat zurückzuweisen, damit dieser eine Ergänzung und
Verbesserung der Aufsicht in Form einer Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes
(KVG) vornehme und auf die Schaffung eines neuen Gesetzes verzichte.
In der ersten Runde der Differenzbereinigung beschloss der Ständerat nun nach einer
kurzen Debatte, die Rückweisung an den Bundesrat abzulehnen und am im Vorjahr
beschlossenen Entwurf festzuhalten. Er folgte damit dem Antrag einer grossen Mehrheit
seiner Kommission und des Gesundheitsministers, der erneut betonte, für viele
wichtige Aufsichtstätigkeiten fehlten heute die gesetzlichen Grundlagen.
Bereits in der folgenden Woche schloss sich der Nationalrat dem Beschluss des
Ständerates an und verzichtete auf eine Rückweisung an den Bundesrat. Das Geschäft
ging damit an die SGK-NR zur Detailberatung. In der Herbstsession gelangte das Gesetz
erneut in den Nationalrat. Die Debatte stand im Zeichen der knapp drei Wochen später
stattfindenden Abstimmung über eine öffentliche Krankenkasse und gestaltete sich
äusserst ausführlich. Während die bürgerliche Mehrheit ihren grundsätzlichen
Widerstand gegen das neue Gesetz angesichts der drohenden Einführung einer
Einheitskasse aufgab, scheiterten zahlreiche linke Anträge auf Verschärfung der
Aufsicht. Die Kommissionsmehrheit ging mit Bundes- und Ständerat einig in der
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Absicht, die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung im neu zu schaffenden
Krankenversicherungsaufsichtsgesetz KVAG zu regeln. Eine Minderheit de Courten (svp,
BL) setzte sich dagegen weiter für eine Integration einiger ihrer Ansicht nach
wesentlicher Bestimmungen des Entwurfes in das Krankenversicherungsgesetz (KVG)
und das Fallenlassen der restlichen Artikel ein. Dazu wollte sie das Geschäft erneut an
die Kommission zurückweisen. Die bestehenden Aufsichtsinstrumente seien bei
konsequenter Anwendung absolut ausreichend, so die Begründung. Alle Fraktionen bis
auf jene der SVP betonten jedoch die Wichtigkeit des neuen Aufsichtsgesetzes und
seiner sofortigen Beratung, woraufhin der Rückweisungsantrag mit 144 zu 40 Stimmen
abgelehnt wurde und die Detailberatung begann. In der umstrittenen Frage der
Kontrolle von Versicherungsgruppen folgte der Nationalrat dem Ständerat gegen den
Antrag des Bundesrates und einer Minderheit Fehr Jacqueline (sp, ZH): Das BAG soll
demnach innerhalb einer Gruppe, welche verschiedene Versicherungsprodukte wie
Zusatzversicherungen, Taggeldversicherungen und Pensionskassen anbietet, nur jene
Geschäftsbeziehungen kontrollieren können, die die obligatorische
Krankenpflegeversicherung betreffen. Linke und Grünliberale warnten vor neuen
Missbrauchsmöglichkeiten, unterlagen jedoch bei allen diese Problematik berührenden
Artikeln den bürgerlichen Fraktionen, die ausführten, es sei nicht die Aufgabe des BAG,
ausserhalb der Krankenversicherung liegende Versicherungsbereiche zu kontrollieren.
Diese Kontrolle liege in der Zuständigkeit der FINMA, mit der es keine Konflikte zu
schaffen gelte. Ein linker Minderheitsantrag Carobbio (sp, TI), der die Publikation von
Prämien vor deren Genehmigung durch das BAG verbieten wollte, wie es der Bundesrat
vorgesehen und der Ständerat beschlossen hatte, scheiterte an der bürgerlichen
Mehrheit im Rat. Diese folgte der Kommissionsmehrheit in ihrem Beschluss, die
provisorischen Prämien dürften mit Hinweis auf deren noch ausstehende Genehmigung
veröffentlicht werden. Ebenso klar scheiterten zwei Minderheitsanträge de Courten
(svp, BL): Der erste wollte den Passus streichen, wonach das BAG die Genehmigung von
Prämien verweigern kann, falls diese zur Bildung übermässiger Reserven führe. Der
zweite wollte im Gesetz festschreiben, dass während der Dauer eines
Beschwerdeverfahrens zwischen dem BAG und einer Krankenkasse über die
Prämienhöhe automatisch die höhere der beiden vorgeschlagenen Prämien zur
Anwendung kommen sollte. Die Anträge wurden nur von der SVP- und der BDP-Fraktion
unterstützt. Einen wichtigen Teil des neuen Gesetzes bilden die Bestimmungen über die
Rückerstattung zu hoher Prämien. Der Rat folgte seiner Kommission diskussionslos
darin, den Prämienausgleich für die Kassen freiwillig zu erklären: Der Versicherer "kann"
gemäss diesem Beschluss einen Prämienausgleich vornehmen. Die Rückerstattung
erfolgt dabei an alle im fraglichen Jahr bei der Kasse versicherten Personen, auch wenn
diese inzwischen den Kanton oder die Kasse gewechselt haben, und er erfolgt im
Folgejahr. Der Ständerat hatte sich noch für einen zwingenden Ausgleich
ausgesprochen, der im übernächsten Jahr an jene Personen erfolgen sollte, die nach
wie vor bei der Kasse versichert sind. Bundesrat und Ständerat hatten die Möglichkeit
einer Regulierung der Werbekosten und der Provisionen für Vermittler durch die
Regierung vorgesehen. Im Gegensatz dazu wollte der Nationalrat lediglich die aktuell
fehlende gesetzliche Grundlage für eine Branchenvereinbarung zur Regelung der
Telefonwerbung und der Vermittlerprovisionen schaffen. Ebenfalls gegen die Version
von Bundes- und Ständerat sowie einer nur von der SVP-Fraktion gestützten Minderheit
de Courten (svp, BL) folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit darin, die Kassen zum
gesonderten Ausweisen von Werbe- und Vermittlerkosten in der Jahresrechnung zu
zwingen. Eine Abschwächung des Entwurfs zugunsten der Kassen beschloss der
Nationalrat bei der Offenlegung der Entschädigungen für die Mitglieder der leitenden
Organe: Während Bundes- und Ständerat sowie eine Minderheit Fehr Jacqueline (sp,
ZH) eine Offenlegung sämtlicher Entschädigungen des Verwaltungsrats und der
höchsten Entschädigung der Geschäftsleitungsmitglieder jeweils unter Namensnennung
anstrebten, folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit darin, auf die Namensnennung
zu verzichten. Die linke Minderheit hatte argumentiert, ihre Version folge Richtlinien
der Economiesuisse und es gelte, das Vertrauen der Bevölkerung in die Krankenkassen
wieder zu stärken. Sie unterlag der bürgerlichen Mehrheit, welche gleiche Regeln wie
bei den übrigen obligatorischen Sozialversicherungen schaffen wollte. Ein
Minderheitsantrag Pezzatti (fdp, ZG) war erfolgreich, der im Falle besonderer
Überprüfungen durch die externe Revisionsstelle die Kosten nur dann der geprüften
Kasse anlasten will, falls ein Verdacht auf schwere Mängel besteht. Bei der Kontrolle
durch von der Aufsichtsbehörde herangezogene Dritte gewann die
Kommissionsmehrheit gegen eine Minderheit Carobbio (sp, TI) mit ähnlichem Resultat:
Die Kosten sollen den Kassen nur dann angelastet werden können, wenn tatsächlich
Unregelmässigkeiten festgestellt werden. Die Minderheit wollte angesichts der
Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen keine abschliessende Aufzählung der Fälle,
in denen diese Möglichkeit besteht, die Mehrheit dagegen argumentierte mit Klarheit
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und Rechtssicherheit. Seiner Kommissionsmehrheit gegen eine Minderheit Steiert (sp,
FR) folgend, beschloss der Nationalrat auch, im Gesetz die möglichen sichernden
Massnahmen, welche die Aufsichtsbehörde gegen die Kassen verfügen kann,
abschliessend aufzuzählen. Zudem sollten diese nur bei schwerwiegenden Verletzungen
der Bestimmungen des KVAG oder des KVG anwendbar sein und vom BAG formell
verfügt werden. In der Gesamtabstimmung sprachen sich alle Fraktionen bis auf jene
der SVP geschlossen für das neue Gesetz aus. Durch die SVP-Fraktion zog sich ein
Röstigraben: Während die Deutschschweizer Mitglieder sich gegen das neue Gesetz
aussprachen, stimmten alle welschen und Tessiner Mitglieder dafür oder enthielten sich
ihrer Stimme. Es resultierten 139 Stimmen für und 40 gegen das neue Gesetz (8
Enthaltungen).
Bereits in der Folgewoche gelangte das Geschäft zur zweiten Runde der
Differenzbereinigung erneut in den Ständerat. Die Debatte war verhältnismässig kurz,
und völlig unkontrovers – der Rat folgte in allen Punkten ohne Gegenvoten seiner
Kommission. Die Differenzen zum Nationalrat wurden mehrheitlich, jedoch nicht
vollständig behoben. So wurde am Verbot der Publikation noch nicht genehmigter
Prämien festgehalten, ebenso an der Bestimmung, wonach die betroffenen Kassen die
Kosten der speziellen Prüfung durch eine externe Revisionsstelle zu bezahlen haben
und dies auch dann, wenn kein Verdacht auf schwere Mängel besteht. Gemäss der vom
Ständerat gewählten Version kann das BAG die Kosten aber in Ausnahmefällen ganz
oder teilweise erlassen. Auch in der Frage der sichernden Massnahmen wollte der
Ständerat nicht von seinem Beschluss abrücken: Diese sollen bei jeglichen, und nicht
nur bei schwerwiegenden, Verletzungen des KVG und KVAG sowie ohne formelle
Verfügung des BAG anwendbar sein und im Gesetz nicht abschliessend aufgezählt
werden.
Mit diesen drei verbliebenen Differenzen gelangte das Geschäft bereits am Folgetag
wiederum in den Nationalrat.  Dieser schloss sich auf Empfehlung seiner Kommission
gegen eine Minderheit de Courten (svp, BL) bei der Frage der Prämienbekanntgabe mit
grosser Mehrheit dem Ständerat und damit dem Verbot der Publikation noch nicht
bewilligter Prämien an. Bei der Frage der Kostenübernahme für eine externe
Überprüfung eines Versicherers schlug die SGK-NR einen Mittelweg vor, nach welchem
der Versicherer die Kosten zu tragen hat, falls ein Hinweis auf Unregelmässigkeiten oder
gesetzeswidrige Handlungen vorliegt. Dem folgte der Rat stillschweigend. Bei den
sichernden Massnahmen forderte die Kommissionsmehrheit, dem Ständerat
zuzustimmen, während eine Minderheit de Courten (svp, BL) an der eigenen Version
festhalten wollte. Mit 113 zu 66 Stimmen schloss der Rat sich der Mehrheit an.
Damit verblieb die neue Formulierung als einzige Differenz zum Ständerat, welche
dieser unmittelbar darauf und eine knappe Woche vor der Abstimmung über die
Volksinitiative für eine öffentliche Krankenkasse diskussionslos ausräumte.
Somit erübrigte sich eine Einigungskonferenz, vor der diverse Voten bereits gewarnt
hatten, und die Räte schritten am 26. September zur Schlussabstimmung. Im
Nationalrat wurde das neue Gesetz mit 139 zu 51 Stimmen bei 8 Enthaltungen
angenommen. Die Gegenstimmen kamen aus der SVP-Fraktion, wobei sich wiederum 4
Mitglieder für das Gesetz aussprachen und 3 der Stimme enthielten. Im Ständerat
sprachen sich 41 Mitglieder für und 4 gegen das Krankenversicherungsaufsichtsgesetz
aus, wobei sich kein Ständeratsmitglied der Stimme enthielt. Die bis zum 15. Januar
2015 laufende Referendumsfrist verstrich ungenutzt. 7

In der Wintersession 2016 behandelte der Nationalrat als Erstrat den Entwurf zu den
parlamentarischen Initiativen Humbel (10.407) und Rossini (13.477) zur finanziellen
Entlastung der Familien bei den Krankenversicherungsprämien. Zuvor hatte die SGK-
NR die Einwände des Bundesrates umgesetzt und auf eine Entlastung der 26-35-
Jährigen verzichtet. In der Eintretensdebatte erhielt das Geschäft grösstenteils
Zuspruch. Einzig Toni Brunner (svp, SG) sprach sich gegen Eintreten aus, da eine
zusätzliche Reduktion der Kinderprämien eine weitere Erhöhung der übrigen Prämien
zur Folge hätte. Dies sei in Zeiten eines starken Prämienanstiegs nicht zu rechtfertigen.
Dennoch trat der Nationalrat mit 116 zu 60 Stimmen (bei 13 Enthaltungen) auf die
Vorlage ein.
Inhaltlich entschied sich die grosse Kammer mit 125 zu 64 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
gegen den Widerstand von SP, Grünen, Grünliberalen und vereinzelten Mitgliedern der
SVP- und der FDP-Fraktion für die Ausnahme der Prämien von Kindern (unter 19 Jahren)
aus dem massgebenden Versichertenbestand des Risikoausgleichs. Zudem sollen die
Versicherer beim Risikoausgleich für Versicherte zwischen 19 und 25 Jahren entlastet
werden. Dies würde nicht nur die Prämien der Jugendlichen um etwa CHF 90 pro
Monat senken, sondern auch die total ausbezahlten Prämienverbilligungen der Kantone.
Ob Letztere jedoch verpflichtet werden sollen, die dadurch frei werdenden Gelder für

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



eine Erhöhung der Prämienverbilligungen von Kindern aus Haushalten mit unteren oder
mittleren Einkommen einzusetzen, war äusserst umstritten. Hier entschied sich der
Nationalrat nur knapp mit 96 zu 91 Stimmen bei 4 Enthaltungen für eine Erhöhung der
Prämienverbilligungen von Kindern um mindestens 80 Prozent und gegen den Antrag
von Bruno Pezzatti (fdp, ZG), der den Handlungsspielraum der Kantone nicht weiter
einschränken wollte und entsprechend für den Status Quo plädierte. 8

Im Juni 2017 hatte der Bundesrat angekündigt, dass die durch höhere Franchisen
erhältlichen Maximalrabatte nach Franchisenhöhe abgestuft und bei den höchsten
Franchisen bei 50 Prozent des zusätzlich übernommenen Risikos begrenzt werden
sollen. In der Folge reichten die SGK-NR und die SGK-SR zwei gleich lautende Motionen
(Mo. 17.3633 bzw. Mo. 17.3637) ein, welche beantragten, die Maximalrabatte bei allen
Wahlfranchisen bei 70 Prozent zu belassen. Durch die Bestrafung derjenigen Personen,
die höhere Franchisen wählten, entsprechend eigenverantworlich handelten und durch
ihren Solidaritätsbeitrag substanziell zur „nachhaltigen Finanzierung des
Gesundheitssystems” beitrügen, würde der Anreiz zur Eigenverantwortung geschwächt.
Der Bundesrat berief sich jedoch auf seinen Bericht in Erfüllung des Postulats Schmid-
Federer, der verdeutlicht hatte, dass nur die ordentliche und die Maximalfranchise
attraktiv seien. Um den Versicherten eine möglichst grosse Wahlfreiheit mit echter
Auswahl zu präsentieren, müssten die Rabatte aller Franchisen
versicherungsmathematisch den Einsparungen entsprechen, die aufgrund der
niedrigeren Kosten für die Krankenkassen durch die höheren Kostenbeteiligung der
Versicherten, nicht aber durch die üblicherweise gute Gesundheit der Personen mit
hohen Franchisen, entstehen. Eine Annahme dieser Motion würde aber entsprechende
Diskussionen um die Franchisenstufen im Rahmen anderer Geschäfte (Mo.
Bischofberger, pa.Iv. Brand) torpedieren, weshalb sie der Bundesrat zur Ablehnung
empfahl.

In der Debatte im Nationalrat betonte Bruno Pezzatti (fdp, ZG), dass der bundesrätliche
Vorschlag die Solidarität überstrapaziere und zu „kontraproduktiven Auswirkungen auf
die Gesundheitskosten” führen könne. Im Namen der SP sah Marina Carobbio Guscetti
(sp, TI) die Kommissionsmotion als weiteren Versuch, durch die Stärkung der
individuellen Verantwortung die Solidarität zwischen gesunden und kranken Menschen
zu schwächen. Zudem könnten gemäss KVG nur Rabatte gewährt werden, die aus
versicherungstechnischer Sicht sinnvoll sind – Gesundheit alleine sei somit kein Grund
für einen Rabatt. Bundesrat Berset betonte abschliessend noch einmal, dass eine
Annahme dieser Motion einer „Betonierung eines Systems” mit faktisch nur zwei
Franchisenstufen gleichkomme und bat die grosse Kammer entsprechend erneut um
Ablehnung der Motion. Diesem Votum folgte der Nationalrat jedoch nicht, er stimmte
der Motion – und damit gleichzeitig der Motion der SGK-SR – mit 118 zu 54 Stimmen (bei
5 Enthaltungen) gegen den Widerstand von SP und Grünen zu. 9

MOTION
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ANJA HEIDELBERGER

Im März 2019 behandelte der Nationalrat eine Motion seiner SGK zur Erhöhung der
ordentlichen Franchise auf CHF 500. Die Kommission hatte argumentiert, dass eine
höhere Kostenbeteiligung die Eigenverantwortung stärken, mehr Anreize für
kostenbewussteres Verhalten schaffen und dadurch gemäss einer Auswertung des
Bundesrates im Rahmen der Interpellation Landolt (bdp, GL; Ip. 15.3132) eine
Prämiensenkung um mindestens CHF 430 Mio. oder 1.7 Prozent ermöglichen würde. Die
Mehrbelastung für kranke Erwachsene sei hingegen «vertretbar», betonte die
Kommission, da die entsprechenden Personen Prämienverbilligungen und teilweise EL
sowie Hilflosenentschädigungen erhielten. 
Der Bundesrat verwies auf die im internationalen Vergleich sehr hohe Kostenbeteiligung
der Versicherten in der Schweiz und bezeichnete eine Anhebung der ordentlichen
Franchise um 66 Prozent als «unzumutbar». Zudem widerspreche die Vorlage dem
Bundesratsgeschäft zur Anpassung der Franchisen an die Kostenentwicklung (BRG
18.036) sowie der angenommenen Motion Weibel (glp, ZH; Mo. 15.4222) zur
Beibehaltung der Wahlfranchisen. 

In der Frühjahrssession 2019 befasste sich der Nationalrat am Tag vor der geplanten
Besprechung der Motion mit einem Ordnungsantrag Clottu (svp, NE) auf Rückweisung
an die Kommission. Nach Annahme des Geschäfts zur Anpassung der Franchisen an die
Kostenentwicklung durch den Ständerat mache es keinen Sinn, jetzt eine Erhöhung der
Franchisen auf CHF 500 zu diskutieren, argumentierte er. Fabian Molina (sp, ZH) stellte
Clottu die Frage, ob dies ein Versuch sei, die Motion bis nach den Wahlen zu
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verschieben, um vorher keine unpopulären Entscheidungen treffen zu müssen, was
dieser jedoch verneinte. Mit 131 zu 33 Stimmen (bei 22 Enthaltungen) lehnte der
Nationalrat den Ordnungsantrag ab, lediglich bei einer Mehrheit der CVP- und einer
Minderheit der SVP-Fraktion fand er Zustimmung. 
Tags darauf folgte die Behandlung der Motion. Diese nutzte die SP, um den
Kommissionssprechern Bruno Pezzatti (fdp, ZG) und Raymond Clottu einige
unangenehme und Minderheitensprecherin Feri (sp, AG) die SP-Position bestätigende
Fragen zu stellen. Unter anderem verwies Roger Nordmann (sp, VD) darauf, dass beide
Kommissionssprecher – und somit 100 Prozent aller Kommissionssprecher in dieser
Sache, wie Nordmann betonte – in einer Denkfabrik («groupe de réflexion») der
Krankenkasse Groupe Mutuel seien, bei der sie für zwei bis drei Sitzungen jährlich CHF
10'000 pro Jahr erhielten. Pezzatti entgegnete, dass er als Beirat dieser Krankenkasse in
seinen Entscheidungen frei sei. Nach insgesamt 40 Wortmeldungen schritt das
Parlament zur Abstimmung und entschied sich deutlich gegen die Motion: Einzig die
Grünliberalen sowie Minderheiten der SVP, der FDP und der BDP sprachen sich für die
Änderung aus, mit 162 zu 21 wurde diese aber deutlich abgelehnt. 10
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